
 

23-17-01-P 

 
 
 
 
 

 

DECKBLATT NR. 4 
ZUM 

FLÄCHENNUTZUNGS- MIT INTEGRIERTEM 
LANDSCHAFFTSSPLAN DER GEMEINDE KIRCHHASLACH 

 

SONDERGEBIET (SO) 
„FREIFLÄCHEN-PHOTOVOLTAIKANLAGE AUF FL. NR. 1212 UND 1209, 

GEMARKUNG KIRCHHASLACH-HÖRLIS“ 
 

 
Gemeinde Kirchhaslach  
Landkreis Unterallgäu 
Reg.-Bezirk Schwaben 

 
 

 

BEGRÜNDUNG UND UMWELTBERICHT 
 

 
Aufstellungsbeschluss des Gemeinderates vom 20.02.2023 

Billigungs- und Auslegungsbeschluss vom 15.05.2023 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss vom 16.10.2023 

Satzungsbeschluss vom …………. 
 

Verfahrensträger: Bearbeitung: 

Gemeinde Kirchhaslach  
vertreten durch  
Herrn Ersten Bürgermeister 
Franz Grauer 

HEIGL 
landschaftsarchitektur 
stadtplanung 

  

Rathausplatz 5 Elsa-Brändström-Straße 3 
87755 Kirchhaslach 94327 Bogen 

Fon: 08333-1427 
Fax: 08333/ 7269 
 Mail: info@kirchhaslach.de 

 

Fon: 09422 805450 
Fax: 09422 805451 
Mail: info@la-heigl.de 

  
  
............................................  ................................................... 
Franz Grauer Hermann Heigl 
Erster Bürgermeister Landschaftsarchitekt, Stadtplaner 

 

GEMEINDE 
KIRCHHASLACH 

Hinweis: Die Änderungen bzw. Ergänzungen im Vergleich zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sind in roter Schrift hervorgehoben. 



Deckblatt Nr. 4 zum Flächennutzungs- mit integriertem Grünordnungsplan 

Begründung und Umweltbericht 

Fassung des Billigungs- und Auslegungsbeschlusses vom 16.10.2023 
 

 

23-17-01-P  Seite 2 von 30 

Inhaltsverzeichnis 
 

 
Seite 

 

BEGRÜNDUNG .......................................................................................................... 3 

1. Allgemeines ................................................................................................. 3 

1.1 Planungsanlass und -ziel .............................................................................. 3 

1.2 Verfahren ...................................................................................................... 3 

1.3 Städtebauliche Ziele ...................................................................................... 4 

1.4 Übersichtslageplan ........................................................................................ 5 

1.5 Planungsauftrag ............................................................................................ 5 

1.6 Kurze Gebietsbeschreibung .......................................................................... 5 

1.7 Luftbildausschnitt........................................................................................... 6 

1.8 Ausschnitt aus dem Flächennutzungs- mit integrierten  
Landschaftsplan ............................................................................................ 7 

1.9 Erschließung, Ver- und Entsorgung .............................................................. 8 

1.10 Immissionsschutz .......................................................................................... 8 

2. Hinweise ....................................................................................................... 9 

2.1 Wasserwirtschaftliche Belange ..................................................................... 9 

2.2 Landwirtschaftliche Belange ........................................................................ 10 

2.3 Biotopvernetzung / Erhalt der seitlichen Eingrünung ................................... 10 

2.4 Belange des Bodenschutzes ....................................................................... 10 

2.5 Denkmalpflegerische Belange ..................................................................... 11 
 

UMWELTBERICHT ................................................................................................... 13 

1. Einleitung ................................................................................................... 13 

1.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplanes .............................................. 13 

1.2 Standortwahl ............................................................................................... 13 

1.3 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und  
Fachplänen und Art deren Berücksichtigung ............................................... 14 

2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der  
festgestellten Umweltauswirkungen ....................................................... 20 

2.1 Natürliche Grundlagen ................................................................................ 20 

2.2 Artenschutzrecht ......................................................................................... 21 

2.3 Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter  
sowie auf deren Wirkungsgefüge ................................................................ 23 

2.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes ............................... 24 

2.5 Geplante Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen........ 24 

2.6 Eingriffsregelung ......................................................................................... 26 

2.7 Alternative Planungsmöglichkeiten.............................................................. 28 

3. Zusätzliche Angaben ................................................................................ 29 

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten  
technischen Verfahren und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der 
Umweltprüfung ............................................................................................ 29 

3.2 Beschreibung der geplanten Überwachungsverfahren (Monitoring) ........... 29 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung ............................................... 29 

 



Deckblatt Nr. 4 zum Flächennutzungs- mit integriertem Grünordnungsplan 

Begründung und Umweltbericht 

Fassung des Billigungs- und Auslegungsbeschlusses vom 16.10.2023 
 

 

23-17-01-P  Seite 3 von 30 

BEGRÜNDUNG 

 

1. Allgemeines 

 

1.1 Planungsanlass und -ziel 

Die Gemeinde Kirchhaslach plant die 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit 
integriertem Grünordnungsplanes zur Ausweisung eines Sondergebietes gem. § 11 
Abs. 2 BauNVO für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage im Gemeindegebiet und be-
absichtigt, mit dem Betreiber einen entsprechenden Durchführungsvertrag abzu-
schließen. 

Ziel ist es, dass die Nutzung des überplanten Gebiets als Sondergebiet für Anlagen, 
die der Entwicklung und Nutzung erneuerbarer Energien dienen, nur bis zur endgülti-
gen Einstellung des Betriebs der Freiflächenphotovoltaikanlage zulässig sein soll und 
dass als Folgenutzung wieder landwirtschaftliche Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18 a 
BauGB festgesetzt wird. 

Mit dem Aufstellungsbeschluss zur Durchführung der vorliegender Bauleitplanung hat 
die Gemeinde Kirchhaslach ihren Willen zur Förderung der Energiewende unter Nut-
zung der Solarenergie als erneuerbare Energieform auch auf ihrer lokalen Ebene zum 
Ausdruck gebracht. 

Die Nutzung erneuerbarer Energien trägt wesentlich zum Klimaschutz bei. Durch die 
Nutzung von Sonnenstrom wird kein klimaschädliches CO2 produziert und gleichzeitig 
werden wertvolle Ressourcen geschont. Des Weiteren stärkt der Ausbau der dezent-
ralen Energieversorgung die regionale Wertschöpfung und unterstützt damit den länd-
lichen Raum nachhaltig. Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB ist die Nutzung erneuerbarer 
Energien in den Bauleitplänen besonders zu berücksichtigen. 

Ziel des EEG ist es den Ausbau der erneuerbaren Energien dynamisch voranzutrei-
ben, mit dem Ziel und unter Berücksichtigung des Ausstieges aus der Kernenergie. 
Das EEG ordnet die Fördervoraussetzungen in der solaren Energiegewinnung im Be-
reich der Photovoltaik. In diesem Zusammenhang wurden die Einspeisevergütungen 
definiert und auf die wirtschaftlichen Entwicklungen in dieser Branche abgestimmt. 
Förderfähig sind demnach Flächen entlang überörtlicher Hauptverkehrsstraßen wie 
Bundesautobahnen und Bahnlinien. Ebenso förderfähig sind Konversionsflächen und 
benachteiligte Gebiete. 

 

1.2 Verfahren 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 20.02.2023 beschlossen, den Flächennut-
zungsplans mit integriertem Grünordnungsplan mittels Deckblatt Nr. 4 fortzuschreiben, 
sowie einen vorhabenbezogenen Bebauungs- mit Grünordnungsplan als Interimsbe-
bauungsplan gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB im förmlichen Verfahren aufzustellen und 
somit verbindliches Baurecht in diesem Bereich der Gemeinde Kirchhaslach zu schaf-
fen.  

In der Regel läuft das förmliche Verfahren eines Bebauungsplanes nach einem stan-
dardisierten Schema mit einer Umweltprüfung ab, dabei sind die Belange, die für die 
Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten. 
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Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a BauGB 
wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 
werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden.  

Zudem ist der Bebauungsplan aus den Darstellungen des Flächennutzungs- mit Land-
schaftsplanes zu entwickeln, der die Nutzungen für die gesamte Gemeindefläche dar-
stellt. In vorliegendem Fall ist dieser Bereich im Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan derzeit noch als landwirtschaftliche Nutzfläche (intensiv genutztes 
Grünland) dargestellt und soll durch Deckblatt Nr. 4 im Parallelverfahren zum Bebau-
ungsplan geändert werden. 

Der Geltungsbereich umfasst die Fln. Nr. 1212 und 1209, der Gmkg. Kirchhaslach mit 
einer Gesamtfläche von insgesamt ca. 5,300 ha. 

 
1.3 Städtebauliche Ziele 

Die Gemeinde Kirchhaslach unterstützt die Förderung erneuerbarer Energien im Ge-
meindegebiet.  

Das Vorhaben befindet sich in einem landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien - Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066) - zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes zur Änderung des EnergiesicherungsG und anderer energie-
wirtschaftlicher Vorschriften vom 04.01.2023 - wird Strom aus Photovoltaikanlagen, 
die nicht an oder auf einer baulichen Anlage angebracht sind, u. a. nur unter folgenden 
Voraussetzungen von den Netzbetreibern vergütet bzw. sind hierfür Gebote möglich: 

 gem. § 37 Abs. 1 Ziff. 2 h EEG: Die Anlage befindet sich auf Flächen deren 
Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung 
des Bebauungsplans als Ackerland genutzt worden sind und in einem benach-
teiligten Gebiet lagen und die nicht unter eine der in Buchstabe a bis g genann-
ten Flächen fällt. 

Weitere Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sind: 
- solartechnisch geeignetes Gelände / Neigung 
- kurze Anbindung an das bestehende Stromnetz 
- verfügbares Grundstück 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb der Gebietskulisse der vom Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ausgewiesenen, seit 
2019 neu abgegrenzten benachteiligten Gebiete (spezifisches Gebiet) und außerhalb 
von Natura 2000-Gebieten bzw. gesetzlich geschützten Biotopen. Die Voraussetzun-
gen des § 37 (1) Satz 2 i EEG 2021 i.V.m. § 1 der Verordnung über Gebote für Freiflä-
chenanlagen vom 7. März 2017 (754-1-W, 2015-1-1-V, 752-2-W) für einen möglichen 
Gebotszuschlag liegen somit vor. 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen, die im Außenbereich als selbständige Anlagen er-
richtet werden sollen, sind grundsätzlich nur im Rahmen der gemeindlichen Bauleit-
planung zulässig. Der gültige Flächennutzungsplan mit integriertem Landschafts-
plan weist das zukünftige Sondergebiet derzeit als Fläche für die Landwirtschaft mit 
allgemeiner ökologischer Bedeutung aus; ein entsprechendes Änderungsverfahren 
wird im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. 
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Die naturschutzfachliche Eingriffsregelung wird entsprechend der Hinweise des Baye-
rischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (in Abstimmung mit den 
Bayerischen Staatsministerien für Wissenschaft und Kunst, für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie, für Umwelt und Verbraucherschutz sowie für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten) vom 10.12.2021 angewendet. 

 

1.4 Übersichtslageplan 

 

Abbildung 1: Übersichtslageplan (Topographische Karte) aus dem BayernAtlas vom 01.03.2022 – ohne Maßstab 

 

1.5 Planungsauftrag 

Das Büro HEIGL | landschaftsarchitektur stadtplanung aus Bogen wurde von den Be-
treibern der geplanten Anlagen mit der Erstellung der erforderlichen Unterlagen beauf-
tragt.   

 
1.6 Kurze Gebietsbeschreibung 

Das Planungsgebiet liegt nördlich der Ortschaft Korb und südlich der Ortschaft Hörlis in 
der Gemeinde Kirchhaslach. Die Freiflächen-Photovoltaikanlage entsteht ausschließlich 
auf landwirtschaftlich genutzten Flächen (Intensivgrünland), wobei die Fläche von 
Nordwest nach Nordosten von ca. 587 m ü NN auf ca. 569 m ü NN fällt.  

Unmittelbar im Osten des Geltungsbereiches verläuft das Gewässer Gutnach mit an-
grenzenden jungen bis alten gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, welche z. T. als 
Biotop kartiert sind. Nach Norden und Süden sowie im Westen grenzen ebenfalls Ge-
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hölzbestände an, welche ebenfalls als Biotope kartiert sind. An der nord-westlichen 
Grenze verläuft die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hörlis und Korb. Im östlichen 
Planungsraum verläuft von Nord nach Süd eine 20 kV Freileitung. 

 
1.7 Luftbildausschnitt 
 

 
 

Abbildung 2: Luftbildausschnitt aus dem BayernAtlas vom 01.03.2023 – ohne Maßstab 
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1.8 Ausschnitt aus dem Flächennutzungs- mit integrierten Landschaftsplan 
 

 
 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem derzeit rechtswirksamen Flächennutzungs- mit integrierten Land-
schafsplan – ohne Maßstab  
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1.9 Erschließung, Ver- und Entsorgung 

Die straßenmäßige Erschließung/Zufahrt kann direkt von der westlich verlaufenden 
Gemeindeverbindungsstraße erfolgen.  

Die Stromeinspeisung soll in das Netz der Lechwerke erfolgen. 

Eine Trinkwasserversorgung bzw. Schmutzwasserableitung wird nicht benötigt. 

Oberflächenwasser kann weiterhin auf dem Grundstück breitflächig versickern. Eine 
erlaubnispflichtige Gewässerbenutzung ist nicht notwendig. Metalldächer aus Zink-, 
Blei- oder Kupferdeckung sind nicht zulässig.  

Zur Entsorgung anfallender feste Abfallstoffe entstehen bei der Stromproduktion aus 
Sonnenenergie nicht. Von einem vollständigen Recyceln der eingesetzten z. T. bereits 
heute knappen oder energieaufwendig zu gewinnenden Rohstoffen wie Metalle, Glas 
und Silizium kann bei einem Rückbau der Anlage ausgegangen werden. 

Ein Anschluss an das Glasfasernetz ist nicht vorgesehen. 

 

1.10 Immissionsschutz 

Die PV-Module sind so zu errichten und betreiben, dass keine Gefahren, erhebliche 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen infolge von Lichteinwirkungen durch Lichtre-
flexionen und Blendwirkungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft auftreten.  

Für die im Westen verlaufende Gemeindeverbindungsstraße sind aufgrund der Nord-
Süd-Ausrichtung der Modulreihen (als starre Anlage) keine Blendwirkungen zu erwar-
ten, da diese durch die vorhandenen Gehölze bzw. durch die festgesetzten Eingrü-
nungsmaßnahmen reduziert werden. Ebenso ist eine Blendwirkung von der Fläche auf 
die ca. 500 m weiter südöstlich befindliche Ortschaft Korb bzw. ca. 420 m nordöstlich 
befindliche Ortschaft Kaisermoos aufgrund der Entfernung, der vorhandenen Gehölz-
hecken und der Modulausrichtung nicht zu erwarten. 

Durch den notwendigen Betrieb von Wechselrichtern und Trafos ergeben sich Geräu-
sche. „Anhand der vom LfU ermittelten Schallleistungspegel ergibt sich, dass bei ei-
nem Abstand des Trafos bzw. Wechselrichters von rund 20 m zur Grundstücksgrenze 
der Immissionsrichtwert der TA Lärm für ein reines Wohngebiet von 50 dB(A) am Tag 
sicher unterschritten wird. Wechselrichter und Trafo sind entsprechend der Sonnen-
einstrahlung mehr oder weniger aktiv, was sich auf die Geräuschemissionen auswirkt. 
Vor allem in den Wintermonaten ab 16 Uhr und nachts sind sie nicht in Betrieb.“ (Quel-
le: Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2014).  

Die nächstgelegene Wohnbebauung (Korb/ Kaisermoos) ist ca. 500 m südöstlich bzw. 
ca. 420 m nordöstlich entfernt. Die zu erwartenden Geräuschemissionen sind somit 
unbedenklich.  

Eine Beleuchtung der Anlage ist unzulässig. Dadurch sollen Beeinträchtigungen durch 
Lichtquellen im Außenbereich vermieden werden, die sich negativ auf die Tierwelt 
auswirken könnten. 
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2. Hinweise  

 
2.1 Wasserwirtschaftliche Belange 

Der Vorhabensbereich liegt außerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsge-
bieten. Das Gebiet befindet sich teilweise innerhalb sog. „wassersensibler Bereiche“. 

Eine Abwasserbeseitigung ist nicht notwendig.  

Zur Vermeidung von Abflussverschärfungen und zur Stärkung des Grundwasserhaus-
haltes ist der zunehmenden Bodenversiegelung entgegenzuwirken und die Versicke-
rungsfähigkeit von Flächen zu erhalten. Es sollte deshalb das anfallende Nieder-
schlagswasser, nicht gesammelt, sondern über Grünflächen oder Mulden ortsnah breit-
flächig versickert werden (gem. § 55 Abs. 2 WHG). 

Für die Einleitung des Niederschlagswassers und eine ggfs. vorher erforderliche Puf-
ferung sind die Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - 
NWFreiV - vom 01.01.2000, geändert zum 01.10.2008, und der Technischen Regeln 
zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwas-
ser (TRENGW) vom 17.12.2008 oder in Oberflächengewässer (TRENOG) vom 
17.12.2008 zu beachten.  

Bei Geländeanschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten sowie mit wild 
abfließendem Oberflächenwasser aufgrund des darüber liegenden oberirdischen Ein-
zugsgebietes gerechnet werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf 
gem. § 37 WHG nicht nachteilig für anliegende Grundstücke verändert werden. 

Bei Auffälligkeiten im Zuge evtl. erforderlichen Aushubarbeiten wird empfohlen, das 
anstehende Erdreich generell von einer fachkundigen Person organoleptisch beurtei-
len zu lassen. Bei offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Ge-
ruch, Optik etc.) ist das Landratsamt oder das Wasserwirtschaftsamt zu informieren.  

Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-
gangen werden. Dazu wird empfohlen, Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtneri-
schen Nutzung vorgesehen sind, nicht zu befahren. Mutterboden, der bei Errichtung 
und Änderung baulicher Anlagen ausgehoben wird, ist nach § 202 BauGB in nutzba-
rem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen. 

Zum Schutz des Mutterbodens und für alle anfallenden Erdarbeiten werden die Nor-
men DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731, welche Anleitung zum sachgemäßen Um-
gang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmaterials geben, empfohlen. Es 
wird angeraten, die Verwertungswege des anfallenden Bodenmaterials vor Beginn der 
Baumaßnahme zu klären. Hilfestellungen zum umweltgerechten Umgang mit Boden 
sind im Leitfaden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes Boden 
zu finden. Die DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von Bau-
vorhaben“ ist zu beachten. 

Das anfallende Niederschlagswasser darf nicht gesammelt werden und ist breitflächig 
über die belebte Oberbodenzone zu versickern. 

Zur Reinigung der Module dürfen keine chemischen Mittel verwendet werden. Die 
Reinigung der Module darf nur mit Wasser erfolgen. 
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2.2 Landwirtschaftliche Belange 

Die gesetzlichen Grenzabstände mit Bepflanzungen entlang von landwirtschaftlichen 
Grundstücken nach Art. 48 AGBGB sind einzuhalten.  

Die Felderschließungswege sind für den landwirtschaftlichen Verkehr freizuhalten. 
Bepflanzungen sind ohne Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzung durchzu-
führen (Beachtung der entspr. Grenzabstände). 

Eine mögliche Staubentwicklung und Steinschlag durch die Bewirtschaftung der an-
grenzenden Flächen und Benutzung der Wege ist hinzunehmen. Wildschutzzäune 
sollten mit mindestens 2 m Abstand zu Grundstücksgrenzen und Feldwegen errichtet 
werden.  

Eine regelmäßige, jährliche Pflege der Flächen hat zu erfolgen, sodass das Aussamen 
eventueller landwirtschaftlicher Beikräuter und die damit verbundene negative Beein-
trächtigungen der mit Kulturpflanzen bestellten Nachbarflächen vermieden werden. 
Eine Pflege der Gehölz- und Eingrünungsflächen ist regelmäßig vorzunehmen.   

Zur Eindämmung evtl. vermehrt auftretender landwirtschaftlicher Problemkräuter wie 
z. B. Ackerkratzdistel oder Hirse können auch die seitlichen Sukzessionsstreifen auf 
evtl. betroffenen Teilbereichen häufiger als 1x/Jahr gemäht werden. 

 

2.3 Biotopvernetzung / Erhalt der seitlichen Eingrünung 

Im Sinne eines ökologisch sinnvollen Aufbaus und Erhaltens von Biotopverbundsys-
temen in Form von z. B. Gehölzhecken in Verbindung mit extensiven Gras- und Kraut-
säumen sollte vom Betreiber ein dauerhafter Erhalt der zum Zeitpunkt der Betriebsein-
stellung dann ca. 20 - 30 Jahre alten, seitlichen Pflanzstreifen in Erwägung gezogen 
werden.  

In jedem Einzelfall ist von der Unteren Naturschutzbehörde zu prüfen, ob es sich bei 
einer eventuellen Beseitigung der Hecken nach Einstellung der PV-Nutzung um einen 
Eingriff im Sinne des BayNatSchG handelt. Die jeweils gültigen Vorschriften des Bio-
top- und Artenschutzes sind zu beachten. 

 

2.4 Belange des Bodenschutzes 

Auf die ordnungsgemäße Verwertung des im Zuge der Baumaßnahmen anfallenden 
und vor Ort nicht wieder zu verwendenden Bodenaushubs ist zu achten. Bei Auf- und 
Einbringen von Materialien in eine durchwurzelbare Bodenschicht sind die materiell-
rechtlichen Vorgaben des Bodenschutzrechts, § 12 BBodSchV, einzuhalten. Insbe-
sondere hat der Aushub dabei zum Unterboden am Einbauort eine identische Be-
schaffenheit in Bezug auf die Schadstoffgehalte und die physikalischen Eigenschaften 
aufzuweisen.  

Es sind die Vorgaben der BBodSchV (Stand: 01.08.2023) i. V. mit DIN 19639 bei der 
Umsetzung zu berücksichtigen. 

Ferner ist in diesem Zusammenhang eine nachhaltige Sicherung der Bodenfunktion zu 
gewährleisten. Diese Voraussetzung ist beispielsweise bei einer Aufbringung auf 
landwirtschaftlich genutzten Böden mit einer Bodenkennzahl > 60 oder sonstigen 
schützenswerten Fläche i.d.R. nicht gegeben.  
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Eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 gemäß § 4 (5) BBodSchV n.F. 
Vorsorgeanforderungen, ist vorzusehen.  

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Abfälle oder Altlastenverdachtsflächen zu Tage 
treten, ist das Sachgebiet Umwelt- und Naturschutz am Landratsamt unverzüglich zu 
informieren. 

Bei der Errichtung der PV Freiflächenanlage sollte schonend mit dem Boden umge-
gangen werden, so dass jegliche schädliche Bodenveränderung vermieden wird (z.B. 
Verdichtung, Vernässung). Unumgängliche Verdichtungen sind durch Auflockerungen 
des Bodens zu beseitigen. 

Bei ungünstigen Bodenfeuchteverhältnissen sollte nach Möglichkeit darauf verzichtet 
werden, das Vorhabensgebiet mit schweren Maschinen zu befahren.  

Sollte ggf. eine Lagerung des Oberbodens in Mieten notwendig sein, sollte noch gere-
gelt werden, wie lange und in welcher Höhe die Lagerung bis zu einer anderweitigen 
Verwendung erfolgen darf. Des Weiteren sollte der Boden zum Schutz vor Erosion 
bald möglichst begrünt werden.   

Der Eintrag von Stoffen (insbesondere Zink) aus der Trägerkonstruktion der Anlage in 
den Boden oder das Grundwasser ist zu vermeiden. 

Um nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Boden bei der Errichtung der PVA, 
den Leitungsgräben, den Zufahrten und bleibenden Wirtschaftswegen zu vermeiden 
und zu vermindern, sind die Vorschläge und Vorgaben der LABO Arbeitshilfe „Boden-
schutz bei Standortauswahl, bau Betrieb und Rückbau von Freiflächenanlagen für 
Photovoltaik und Solarthermie“ insbesondere die Punkte 4 und 5 zu berücksichtigen.  

 

2.5 Denkmalpflegerische Belange  

Aufgrund von derzeit nicht bekannten Boden- oder Baudenkmälern auf den Flächen 
sind nach derzeitigem Stand keine weiteren Maßnahmen hinsichtlich Denkmalpflege 
zu erwarten. Ungefähr 700 m weiter nordwestlich befindet sich ein bekanntes Boden- 
und Baudenkmal. 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 
BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zu-
ständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  

Grundsätzlich ist der § 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetztes zu beachten. 

 

2.6 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Erfahrungsgemäß werden im Bereich des Bebauungsplanes im Zuge der Baumaß-
nahmen häufig Vermessungszeichen und Grenzmarken zerstört oder beschädigt. Es 
wird deshalb darauf hingewiesen, dass nach Art. 13 Abs. 3 des Gesetzes über die 
Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (BayRS 219-1-F) jeder, der Arbei-
ten beabsichtigt oder durchführt, die den festen Stand oder die Erkennbarkeit von 
Vermessungszeichen gefährden, die Sicherung oder Versetzung der Vermessungs-
zeichen beim Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Memmingen (ADBV 
Memmingen) zu beantragen hat. Die Gemeinde muss deshalb rechtzeitig vor der In-
angriffnahme ihrer Baumaßnahmen einen Antrag auf Sicherung der Vermessungszei-
chen beim ADBV Memmingen stellen. 
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Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Grundstückseigentümer einen Rechtsan-
spruch darauf haben, dass Grenzzeichen, die im Zuge der Baumaßnahmen entfernt 
oder verändert worden sind, auf Kosten der Marktgemeinde wiederhergestellt werden. 
Es empfiehlt sich deshalb, dass die Marktgemeinde nach Abschluss der Baumaßnah-
me beim ADBV Memmingen die Wiederherstellung der Grenzmarken beantragt. 

 
2.7 LEW Verteilnetz GmbH 

Im Geltungsbereich verläuft eine 20-kV-Freileitung mit der Bezeichnung A20/2E. Der 
Schutzbereich der Freileitung beträgt 7,0 m beiderseits der Leitungsmittelachse (Ge-
samtbreite 14,0 m). Die Freileitung ist im beiliegenden Ortsnetzplan dargestellt.  

Bei jeder Annäherung an unsere Versorgungseinrichtungen sind wegen der damit ver-
bundenen Lebensgefahr die Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel DGUV (BGV A3) der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro ein-
zuhalten. 

Innerhalb des genannten Schutzbereiches müssen die einschlägigen DIN VDE-
Vorschriften beachtet werden; insbesondere ist nach DIN VDE 0105 bei Arbeiten in 
Spannungsnähe immer ein Schutzabstand von 3,0 m zu den unter Spannung stehen-
den Leiterseilen einzuhalten. Dabei ist zu beachten, dass die Seile bei höheren Tem-
peraturen stärker durchhängen und bei Wind erheblich ausschwingen können. 

Die Europanorm EN 50341 (vormals DIN VDE 0210) regelt die Mindestabstände zwi-
schen Gebäudeteilen und der Mittelspannungsfreileitung. Bei einer Dachneigung grö-
ßer 15 Grad verlangt die DIN einen Abstand von 3,0 m. Bei einer Dachneigung kleiner 
15 Grad ist ein Abstand von 5 m einzuhalten. Dadurch sind die Unterbauungshöhen 
innerhalb des Schutzbereiches beschränkt. 

Das beiliegende Merkheft für Baufachleute bitten wir zu beachten.  

Vorsorglich wird auf die Gefahr hingewiesen, die bei Arbeiten während und nach der 
Bauzeit in der Nähe elektrischer Leitungen gegeben ist: 

Bei Hoch- und Tiefbauarbeiten, bei Arbeiten mit Hebezeugen und Kränen, Bauma-
schinen oder Fördergeräten, bei Annäherung von sonstigen Geräten, muss ein Si-
cherheitsabstand von 3,0 m zu den spannungsführenden Teilen der 20-kV-Freileitung 
eingehalten werden. 

Bei Verwendung eines Baukranes muss sichergestellt sein, dass ein Einschwingen 
des Kranseiles in den Schutzbereich der Freileitung unter allen Umständen unter-
bleibt. 

Die mit den Arbeiten beauftragten Firmen sind auf den Schutzbereich der Leitung hin-
zuweisen. Sollte der erforderliche Schutzabstand auch nur kurzzeitig unterschritten 
werden müssen, so muss sich die betreffende Baufirma rechtzeitig wegen der zu tref-
fenden Unfallverhütungsmaßnahmen mit der zuständigen Betriebsstelle Krumbach in 
Verbindung setzen. 

Allgemeiner Hinweis  

Vor Beginn der Grabarbeiten muss durch die Baufirma eine entsprechende Kabelaus-
kunft eingeholt werden. Es wird gebeten zu gegebener Zeit mit der Betriebsstelle 
Krumbach Kontakt aufzunehmen. 
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UMWELTBERICHT 

 

1. Einleitung 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist mit Wirkung der BauGB-Novellierung vom 20.07.2004 zu 
Bauleitplänen eine Umweltprüfung und hierfür die Erstellung eines Umweltberichtes 
erforderlich. Er beschreibt und bewertet voraussichtliche, erhebliche Auswirkungen auf 
unterschiedliche Umweltbelange in Zusammenhang mit dem beabsichtigten Vorha-
ben.  

Der Umweltbericht ist gem. § 2a BauGB der Begründung zur Bauleitplanung als ge-
sonderter Teil beizufügen. 

Auf Grundlage des § 2 Abs. 4, Satz 5 BauGB (Abschichtungsprinzip) kann die Um-
weltprüfung mit vorliegender 4. Änderung des Flächennutzungs- mit Landschaftsplan 
auf die Untersuchung zusätzlicher oder anderer erheblicher Umwelteinwirkungen be-
schränkt werden, die nicht bereits Bestandteil der Umweltprüfung auf Ebene des Be-
bauungs- und Grünordnungsplanes Sondergebietes „Freiflächen-Photovoltaikanlage 
auf Fl. Nr. 1212 und 1209, Gemarkung Kirchhaslach-Hörlis“ sind. 

 

1.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplanes 

Die vorliegende 4. Änderung des Flächennutzungs- mit Landschaftsplans der Ge-
meinde Kirchhaslach hat die Umwandlung von „Flächen für die Landwirtschaft“ in ein 
„Sondergebiet“ nach § 11 BauNVO zum Inhalt.  

Es ist die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage mit fest installierten Modulen 
geplant.  

Der Geltungsbereich umfasst die Fl. Nr. 1212 und die Fl. Nr. 1209, beide Gmkg. 
Kirchhaslach mit einer Gesamtfläche von ca. 5,300 ha. 

 

1.2 Standortwahl 

Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sind: 

- Die Anlage befindet sich außerhalb von grundsätzlich nicht geeigneten Aus-
schlussflächen, wie z.B. Überschwemmungsgebiete, Wasserschutzgebiete, na-
turschutzrechtlich geschützte Flächen, landwirtschaftliche Böden überdurch-
schnittlicher Bonität. 

- Kurze Anbindung an das bestehende Stromnetz 

- Verfügbare Grundstücke 

- Berücksichtigung der Ziele der Raumordnung (LEP und RP) – siehe Punkt 1.3 
(Umweltbericht) sowie Punkt 2.7 (alternative Planungsmöglichkeiten) 

- Landschaftliche Einbindung durch topografische Verhältnisse und vorhandene 
Gehölzstrukturen im näheren Umfeld gegeben, dadurch ist auch die Fernwir-
kung weitgehend minimiert 
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- zusätzlich Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches vorgese-
hen, die zu einer ökologischen Aufwertung des Gebietes und einer weiteren 
landschaftlichen Einbindung dienen 

- die Anlage ist zeitlich befristet und wird nach Ende der Betriebszeit vollständig 
rückgebaut 

- die Verkehrserschließung ist durch ein vorhandenes Straßennetz gewährleistet, 
es wird keine zusätzliche Infrastruktur über die Anlage hinaus notwendig 

Zudem sind gegebenenfalls die Aussagen des EEG  zu beachten (siehe hierzu Punkt 
1.3 Städtebauliche Ziele, Zulässigkeit des Vorhabens – Begründung). 

Die Kommune vertritt die Ansicht, dass unter den gegebenen Umständen dem Belang 
der Ausweisung von Flächen für die regenerative Energiegewinnung unter Beachtung 
des besonderen Gewichtes von Naturschutz und Landschaftspflege eine höhere Prio-
rität eingeräumt werden kann und setzt dies mit vorliegender Bauleitplanung um. 

 
1.3 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen 

und Art deren Berücksichtigung 

 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) Stand 01.01.2020 

Gemäß der Strukturkarte liegt die Gemeinde Kirchhaslach als Kleinzentrum im „allge-
meinen ländlichen Raum“, in der Region 15 „Donau-Iller. 

Auszüge aus relevanten Festlegungen, Ziele (Z) und Grundsätze (G): 

1. Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung  
        Bayerns 

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung 

(Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen 
ist nachhaltig zu gestalten. 

1.1.3 Ressourcen schonen 

(G)  Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unver-
meidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 

1.3 Klimawandel 

1.3.1 Klimaschutz 

(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbe-
sondere durch 

 die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- 
und Verkehrsentwicklung, 

 die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien sowie 

 den Erhalt und die Schaffung natürlicher Speichermöglichkeiten für Kohlendi-
oxid und andere Treibhausgase. 

6.  Energieversorgung 
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6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur 

6.1.1 Sichere und effiziente Energieversorgung 

(G) Die Energieversorgung soll durch den Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur 
weiterhin sichergestellt werden. Hierzu gehören insbesondere 

 Anlagen der Energieerzeugung und -umwandlung, 

 Energienetze sowie 

 Energiespeicher. 

6.2 Erneuerbare Energien 

6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien  

(Z) Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen. 

6.2.3 Photovoltaik 

(G)  In den Regionalplänen können Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Errichtung 
von Freiflächen-Photovoltaikanlagen festgelegt werden. 

(G)  Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten Standorten 
realisiert werden. 

7  Freiraumstruktur 

7.1 Natur und Landschaft 

7.1.1 Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft 

(G)  Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungs-
raum des Menschen erhalten und entwickelt werden. 

7.1.3 Erhalt freier Landschaftsbereiche 

(G)  In freien Landschaftsbereichen sollen Infrastruktureinrichtungen möglichst ge-
bündelt werden. Durch deren Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Na-
tur und Landschaft möglichst vermindert werden. Unzerschnittene verkehrsarme 
Räume sollen erhalten werden. 

(G)  Freileitungen, Windkraftanlagen und andere weithin sichtbare Bauwerke sollen 
insbesondere nicht in schutzwürdigen Tälern und auf landschaftsprägenden Ge-
länderücken errichtet werden. 

Berücksichtigung: 
Die verstärkte Erschließung und Nutzung der erneuerbaren Energien –, Windkraft, 
Solarenergie, Wasserkraft, Biomasse und Geothermie – dienen dem Umbau der baye-
rischen Energieversorgung, der Ressourcenschonung und dem Klimaschutz. Im 
Sommer 2021 wurde für die Bundesrepublik Deutschland der Kohleausstieg bis 2038 
gesetzlich beschlossen. Diese soll durch die neue Regierung deutlich nach vorne ge-
zogen werden. Aus diesem Grund und in Verbindung mit einer verstärkten Nutzung 
elektrischer Energie für den Verkehrssektor sowie der aktuellen geopolitischen Situati-
on wird der Stromverbrauch in den kommenden Jahren weiter steigen. Mit einem An-
teil von 45,4 % (2020) der erneuerbaren Energien an der Gesamtstromerzeugung wird 
erkennbar, dass ein weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien zur Sicherung der 
Stromversorgung unumgänglich ist. 
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Gem. dem Bayerischen Energieprogramm soll der Anteil der erneuerbaren Energien 
bis 2025 auf 70 % gesteigert werden. Nach Meldung des Landesamts für Statistik vom 
14.12.2020 betrug der Anteil zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 51,6 %, 
was ein Defizit von 18,4 % bis zum Jahr 2025 begründet. Gerade in Zeiten des Klima-
wandels, der geplanten Energiewende und steigender Preise für fossile Energieträger 
ist die Nutzung erneuerbarer Energien von allgemeinem, volkswirtschaftlichem Inte-
resse. 

Die Ausweisung von Flächen für die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien hat raumverträglich unter Abwägung aller berührten fachlichen Belange (u. 
a. von Natur und Landschaft, Siedlungsentwicklung) zu erfolgen. Der Zielsetzung, die 
Nutzung erneuerbarer Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen, kann mit die-
ser Planung uneingeschränkt Rechnung getragen werden. 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen nehmen in der Regel viel Fläche in Anspruch und 
können das Landschafts- und Siedlungsbild beeinträchtigen. Dies trifft besonders auf 
bisher ungestörte Landschaftsteile zu. Deshalb sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
nicht in schutzwürdigen Tälern und auf landschaftsprägenden Geländerücken errichtet 
werden (LEP (G) 7.1.3).  

Bei dem betroffenen Areal handelt es sich um Flächen, die aufgrund der topographi-
schen Verhältnisse und der im weiteren Umfeld umgebenden Gehölze und der Ge-
meindeverbindungsstraße kaum Fernwirkung besitzen.  

Das Planungsgebiet befindet sich in leicht nordöstliche Hanglage mit der Tieflinie im 
Bereich der Gutnach. Blickbeziehungen von Norden, Westen, Süden und Osten be-
stehen nur von wenigen Seiten, welche darüber hinaus durch Eingrünungsmaßnah-
men gemildert werden.  

Es erfolgt eine Flächenausweisung für eine Photovoltaikanlage auf intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Flächen mit Herstellung einer Eingrünung der Photovoltaikanlage. 
Die vorher beschriebene topographische Lage lässt eine massive Beeinträchtigung im 
Hinblick auf Fernwirkung und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nicht erkennen. 

Durch die vorübergehende Einstellung der landwirtschaftlichen Nutzung während der 
Betriebsdauer der Anlage kann sich der beanspruchte Boden erholen und seine Funk-
tionen wieder verbessern. Ein ggf. Stoffeintrag von Dünger und Pestiziden in den Bo-
den, das Grundwasser und angrenzenden Flächen wird für 2-3 Jahrzehnte vermieden. 
Eine Versickerung des Wassers ist weiterhin gegeben, da der Bereich nicht versiegelt 
wird. Nach der Nutzungsdauer der Anlage ist wieder eine landwirtschaftliche Nutzung 
festgesetzt. 

 Regionalplan Region Donau-Iller (RP 15) Stand 23.12.2015 

Gemäß der Karte „Raumstruktur“ ist die Gemeinde Kirchhaslach im „ländlichen Raum“ 
dargestellt.  

Auszüge aus relevanten Festlegungen, Ziele (Z) und Grundsätze (G): 

B I - Natur und Landschaft 

(Z) Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie die Regenerationsfähigkeit der 
natürlichen Lebensgrundlagen in der Region Donau-Iller sollen gesichert und wo 
notwendig wiederhergestellt werden.  
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 Flächennutzungen mit wesentlichen Eingriffen in den Naturhaushalt und das 
charakteristische Landschaftsbild der Region sollen möglichst vermieden wer-
den.   

 Die noch vorhandene naturnahe Landschaftsstruktur in den Tälern der Donau 
und Iller und ihrer Zuflüsse so sichergestellt werden. Insbesondere sollen die 
Hangleiten einschließlich der Hangkante von einer Bebauung grundsätzlich frei-
gehalten werden.  

B X – Energieversorgung 

1  Allgemeines 

(G) Die Energieversorgung in der Region soll so ausgebaut werden, dass die Bevöl-
kerung und der Wirtschaft ein ausreichendes, vielseitiges, preisgünstiges und 
langfristiges gesichertes Energieangebot zur Verfügung steht. 

 Dabei sollen die Belange des Natur- und Umweltschutzes, insbesondere auch 
der Schutz landschaftlich besonders wertvoller Gebiete, berücksichtigt werden. 

 Auf einen möglichst sparsamen und rationellen Umgang mit Energie soll in der 
Region hingewirkt werden. 

 Vor allem soll angestrebt werden, bei bestehenden Energieerzeugungsanlagen 
die Schadstoff-Emissionen auf das nach dem Stand der Technik mögliche Maß 
zu reduzieren und den Anteil umweltfreundlicher Energiearten zu erhöhen.  

Berücksichtigung: 
Es erfolgt eine Flächenausweisung für eine umweltverträgliche Photovoltaik-
Freiflächenanlage in einem intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereich mit Herstel-
lung einer Eingrünung der Photovoltaikanlage (Verbesserung bzw. Eingliederung in 
die Natur und Landschaft).  

Die Berücksichtigung der Belange des Natur-, Landschafts- und Artenschutzes sowie 
die schonende Einbindung der Anlage sind hier zu beachten.  

Dies berücksichtigt vorliegende Planung wie folgt: 

- die Anlage ist zeitlich befristet und wird nach Ende der Betriebszeit vollständig 
zurückgebaut 

- das Planungsgebiet selbst dient keiner direkten Naherholung 
- vorhandene Gehölzstrukturen im näheren Umfeld und landschaftliche Einbin-

dung durch topographische Verhältnisse minimieren die Fernwirkung weitge-
hend 

- innerhalb des Geltungsbereichs sind zusätzlich umfangreiche Ausgleichsma-
ßen vorgesehen, welche zu einer weiteren landschaftlichen Einbindung und zu 
einer ökologischen Aufwertung des Gebiets dienen  

- durch ein vorhandenes Wege- und Straßennetz ist die Verkehrserschließung 
sichergestellt und es wird keine zusätzliche Infrastruktur über die Anlage hinaus 
notwendig 

- die Energieversorgung soll gemäß dem LEP Bayern durch den Aus- und Um-
bau der Energieinfrastruktur zukünftig sichergestellt werden. Erneuerbare 
Energie soll verstärkt erschlossen und genutzt werden, wobei hier ein besonde-
rer Fokus auf der Photovoltaik liegt 
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Durch die vorübergehende Einstellung der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung als 
Grünland wird die Bodenfruchtbarkeit verbessert und ein Stoffeintrag von Dünger und 
Pestiziden in den Boden und in angrenzende Flächen kann vermieden werden. Die 
Kommune vertritt die Ansicht, dass unter den gegebenen Umständen dem Belang der 
Ausweisung von Flächen für die regenerative Energiegewinnung unter Beachtung des 
besonderen Gewichts von Naturschutz und Landschaftspflege eine höhere Priorität 
eingeräumt werden kann und setzt dies mit vorliegender Bauleitplanung um. 

 Flächennutzungs- mit integriertem Landschaftsplan  

Der Änderungsbereich ist im rechtswirksamen Flächennutzungs- mit integriertem 
Landschaftsplan als Fläche für die Landwirtschaft mit allgemeiner ökologischer Bedeu-
tung (ohne Nutzungs- und Bewirtschaftungseinschränkungen) bzw. Flächen für die 
Landwirtschaft mit besonderer ökologischer Bedeutung (von Bebauung, Versieglung 
und Aufforstung freihalten) dargestellt. Die Flächen parallel zur Gutnach sind zum 
Aufbau von Gewässerschutzstreifen ohne Düngung und Einsatz von Pflanzschutzmit-
teln, ökologisch wirksame Ufergestaltung (Erhöhung der Selbstreinigungskraft, Steige-
rung der Biotopqualität (im Sinne einer bestehenden oder noch zu erarbeitenden Ge-
wässerpflegeplanung) vorgesehen.  

Berücksichtigung: 

Im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB soll zu vorliegender 4. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan auch ein vorhabenbezogener 
Bebauungs- mit Grünordnungsplan aufgestellt werden. 

 Naturschutzrecht 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Landschaftsschutzgebiete, Natu-
ra-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile bzw. ge-
schützte Naturdenkmale. Amtlich kartierte Biotope bzw. nach Art. 23 BayNatschG 
bzw. § 30 BNatschG geschützte Strukturen sind innerhalb des Geltungsbereiches vor-
handen. In diese wird jedoch nicht eingegriffen.  

Berücksichtigung: 
Die Errichtung von Photovoltaikanlagen kann durch ihren Flächenverbrauch, durch die 
Veränderung von Oberflächengestalt, Bodenstruktur und Nutzung sowie durch Ände-
rungen des Kleinklimas zu nachhaltigen Veränderungen des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes führen. Sie ist daher grundsätzlich als Eingriff in Natur und Land-
schaft gemäß § 14 BNatSchG zu werten.  

Vermeidbare Eingriffe sind zu unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (§ 15 
BNatSchG). Das im Norden vorhandene Biotop 7828-1021-011 „Nasswiesen, Sumpf- 
und Auwälder sowie Flachmoorreste im Tal der Gutnach bei Korb“ bzw. 7828-0135-
001 „Feldgehölz südlich Hörlis“ sowie das im Süden vorhandene Biotop 7828-1021-
014 „Nasswiesen, Sumpf- und Auwälder sowie Flachmoorreste im Tal der Gutnach bei 
Korb“ befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches. Das im Osten vorhandene Bio-
top 7828-1021-013 „Nasswiesen, Sumpf- und Auwälder sowie Flachmoorreste im Tal 
der Gutnach bei Korb“ bzw. das vorhandene Biotop 7828-1021-015 „Nasswiesen, 
Sumpf- und Auwälder sowie Flachmoorreste im Tal der Gutnach bei Korb“ im Westen 
befinden sich zum Teil zwar innerhalb des Geltungsbereiches, werden aber nicht ver-
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ändert oder in dieses eingegriffen. Die geplante Zaunlinie und Baugrenze werden in 
einem entsprechend großen Abstand zu diesem geschützten Bereich festgesetzt. Die-
ser berücksichtigt den gesetzlich vorgeschriebenen 5 m Uferbegleitstreifen. Nach Ab-
stimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten soll die Zaunlinie mind. 8 m von 
der westlichen Böschungsoberkante der Gutnach zu liegen kommen. 

 Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Gemäß Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Unterallgäu (ABSP 1999) befin-
det sich das Plangebiet im östlichen Bereich innerhalb von ökologischen Schwer-
punktgebieten für den Naturschutz hier die Gutnachauen. Biotop- oder Arteneinträge 
liegen für das Plangebiet nicht vor. 

 Denkmalschutzrecht 

Bodendenkmäler 

Gemäß Bayerischem Denkmal-Atlas befinden sich im Geltungsbereich und in der nä-
heren Umgebung selbst keine bekannten Bodendenkmäler.  

Berücksichtigung: 
Grundsätzlich ist der § 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetztes zu beachten. 

Baudenkmäler 

Gemäß Bayerischem Denkmal-Atlas befinden sich im Geltungsbereich keine bekann-
ten Baudenkmäler.  

Berücksichtigung: 
Die Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde ist dann einzuholen, wenn in der 
Nähe von Baudenkmälern Anlagen errichtet, verändert oder beseitigt werden, wenn 
sich dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann 
(vgl. Art. 6 Abs. 1 Satz 2 DSchG).  

 Baurecht, Baugenehmigungspflicht, Landschaftspflegerische Begleitplanung 

Photovoltaikanlagen gelten nach Art. 2 Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung nicht als 
Sonderbauten und können nach Art. 58 BayBO genehmigungsfrei gestellt werden, 
sofern sie u.a. im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen und weitere An-
wendungsvoraussetzungen erfüllen. Seit dem 01.08.2009 entfällt auch die Vorlage-
pflicht eines Bauantrages.  

Seit dem 20.07.2004 gilt ein an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz EAG 
Bau) angepasstes Baugesetzbuch. Wesentliche Änderungen liegen in der Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (sog. „Plan-UP-Richtlinie“) 
sowie in der Beteiligung der Öffentlichkeit (sog. „Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie“). 

Berücksichtigung: 
Für die festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen im Bereich der Photovoltaik-
Freiflächenanlage ist ein qualifizierter Landschaftspflegerischer Begleitplan zu erstel-
len und dem Landratsamt vor Baubeginn vorzulegen.  
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Die Pflanzungen sind spätestens in der auf die Fertigstellung der Anlage (Inbetrieb-
nahme) folgenden Pflanzperiode durchzuführen und durch die Untere Naturschutzbe-
hörde abzunehmen. 

 Überschwemmungsgefährdung 

Das Plangebiet befindet sich gemäß dem Informationsdienst Überschwemmungsge-
fährdete Gebiete (IÜG) des Bayerischen Landesamtes für Umwelt außerhalb von fest-
gesetzten Hochwassergefahrenflächen und Überschwemmungsgebieten, aber inner-
halb des sog. „wassersensiblen Bereiches“. 

Aufgrund der Lage im Bereich der Gutnachaue ist von einem hohen Grundwasser-
stand 

auszugehen. 

Laut dem aktuellen Flächennutzungs- mit integriertem Landschaftsplan ist beidseits 
der Gutnach der Aufbau von Gewässerschutzstreifen ohne Düngung und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln vorgesehen.  

Berücksichtigung: 
Die geplante Photovoltaikanlage hält einen Abstand von mind. 8 m zur Gutnach ein; 
hier sind keine weiteren Maßnahmen geplant. Nach Abstimmung mit dem Wasserwirt-
schaftsamt Kempten soll die Zaunlinie mind. 8 m von der westlichen Böschungsober-
kante der Gutnach zu liegen kommen. Darüber hinaus wird der Sicherheitszaun in ei-
ner „leichten“ Bauweise ausgeführt, indem die Zaunpfosten nicht betoniert sondern nur 
gerammt werden, so dass dieser bei Hochwasser durch Hindernisse leich-
ter eingedrückt werden. 

 Wasserrecht 

Eine wasserrechtliche Gestattung ist nicht erforderlich, da u.a. weder Grundwasser 
angeschnitten, noch ein Gewässer hergestellt wird. 

 

2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der festgestellten Um-
weltauswirkungen 

 
2.1 Natürliche Grundlagen  

Das Untersuchungsgebiet wird dem Naturraum „Donau-Iller-Lech-Platten“ (D64), und 
hier der naturräumlichen Untereinheit „Iller-Lech-Schotterplatten“ (046) zugerechnet.  

Die Iller-Lech-Schotterplatten sind das Aufschüttungsgebiet des eiszeitlichen Illerglet-
schers und des Lechgletschers zwischen dem äußersten Jungmoränenwall und dem 
Donautal und ist nach Norden hin leicht gesenkt. Durch breite, kastenförmige 
Schmelzwassertäler (Roth, Günz, Mindel, Flossach und Wertach) und schmälere au-
tochthone Täler (Bsp. Zusam, Schmutter) sind die vorherrschenden altdiluvialen 
Schotterplatten in schmale Riedel gegliedert. Die Hochplatten, meist bewaldet, werden 
von jüngeren, älteren und ältesten Deckenschottern gebildet. An den Einhängen der 
Riedel tritt die obere Süßwassermolasse (Tertiär) zu Tage, die zahlreiche Hangquell-
moore und Hangvernässungen schafft. Im Norden werden die Hänge und jüngere 
meist rißeiszeitliche Terrassenböden i. d. R. ackerbaulich genutzt, weiter im Süden 
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herrscht - mit Zunahme der Niederschläge - Grünlandbewirtschaftung vor. Die oft ver-
moorten Talböden wurden lange Zeit durchgängig als Wiesen genutzt, durch immer 
effektiverer Entwässerungsmaßnahmen, Kunstdüngereinsatz und den Fortschritten in 
der Saatgutzüchtung hat in den letzten Jahrzehnten jedoch auch hier der Ackerbau (i. 
d. R. Silomais) deutlich zugenommen. (ABSP Landkreis Unterallgäu 1999) 

Die Potenziell Natürliche Vegetation, also die Vegetation, die sich nach Aufhören 
der menschlichen Nutzung langfristig einstellen würde, ist gemäß FIS-NATUR der He-
xenkraut- oder Zittergrasseggen-Waldmeister-Buchenwald im Komplex mit Zitter-
grasseggen-Hainsimsen-Buchenwald, örtlich mit Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald. 

In der Regel sind die Hochplatten und Rücken der Riedel bewaldet. Hänge und Tal-
sohlen werden überwiegend ackerbaulich und als Grünland intensiv genutzt. Aufgrund 
der hohen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsintensität ist der Biotopflächenanteil 
gering. Die wenigen Bestände sind v. a. im Bereich naturnaher Gewässerläufe und 
Auen zu finden, die die einzelnen Riedel durchziehen. Entsprechend handelt es sich 
meist um gewässerbegleitende Strukturen wie Gehölzsäume, Auwaldreste, Reste von 
Streu- und Nasswiesen oder Hochstaudenfluren. 

Altlasten in Form ehemaliger Deponien sind nicht bekannt.  

 

2.2 Artenschutzrecht 

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf eine Potenzialabschätzung. Art-
spezifische Erhebungen wurden nicht durchgeführt. Die Behandlung der artenschutz-
rechtlichen Belange erfolgt tiergruppenbezogen in komprimierter Form. Auf die Erstel-
lung einer Abschichtungsliste wurde verzichtet. 

Fledermäuse 

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich ggf. im Randbereich potenziellen Quar-
tierbäume (Ortseinsicht, Februar 2023). Die im Norden, Osten, Süden und Westen 
angrenzende Feldgehölze können zwar grundsätzlich als lineare Leitstrukturen fungie-
ren; diese Gehölze mit möglichen Quartiersbäumen werden vom Vorhaben jedoch 
nicht berührt. Durch den Mindestabstand der Umzäunung zum Gehölzrand wird die 
mögliche Leitstruktur nicht beeinträchtigt. Eine Nutzung des Vorhabensbereiches als 
essentielles Jagdhabitat kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Zudem wird die 
Funktion gegenüber dem Istzustand nicht verschlechtert. 

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Fledermäusen kann ausgeschlossen wer-
den. 

Säugetiere ohne Fledermäuse 

Für Biber und Fischotter sowie die Haselmaus fehlen im Vorhabenswirkraum geeigne-
te Habitate. In diese Bereiche wird nicht eingegriffen. 

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit dieser Artengruppe kann damit ausgeschlossen 
werden. 
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Kriechtiere 

Habitatstrukturen z.B. für die Zauneidechse sind im Vorhabensbereich nicht vorhan-
den. In den angrenzenden Flächen sind u. U. Lebensräume vorhanden, in welche 
aber nicht eingegriffen wird. Durch die Anlage der Gehölzhecken und der damit ver-
bundenen Säume in Form von Sukzession erfolgt eine gewisse Aufwertung des Berei-
ches und somit Neuschaffung von Lebensraum. Eine vorhabensbedingte Betroffenheit 
kann daher ausgeschlossen werden. 

Lurche 

Laichgewässer, Überwinterungs-, Sommerlebensräume oder Wanderkorridore werden 
nicht berührt. Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Amphibien kann ausge-
schlossen werden. 

Fische, Libellen 

Im Vorhabenswirkraum liegen keine Gewässerlebensräume. Damit kann eine vorha-
bensbedingte Betroffenheit sicher ausgeschlossen werden. 

Tagfalter, Nachtfalter 

Aus dieser Tiergruppe könnten aufgrund der natürlichen Verbreitungsgebiete z.B. Hel-
ler und Dunkler Ameisenbläuling sowie der Nachtkerzenschwärmer im Vorhabenswirk-
raum und während der Sommermonate auftreten.  

Da für die genannten Arten geeignete Habitate fehlen, kann eine vorhabensbedingte 
Betroffenheit ausgeschlossen werden.   

Schnecken und Muscheln 

Für diese Arten fehlen geeignete Feucht- und Gewässerlebensräume im Geltungsbe-
reich. Die östlich verlaufende Gutnache wäre als Habitat denkbar; in diesen wird je-
doch nicht eingegriffen. Eine vorhabensbedingte Betroffenheit kann ausgeschlossen 
werden. 

Gefäßpflanzen 

Die Auswertung der Grundlagen erbrachte keine Hinweise auf Vorkommen relevanter 
Pflanzenarten nach Anhang IV b FFH-Richtlinie im Wirkraum des Vorhabens. Die 
Wuchsorte der größtenteils sehr seltenen Arten sind gut dokumentiert. Aufgrund der 
Biotopstruktur und standörtlichen Gegebenheiten können Vorkommen ausgeschlos-
sen werden. 

Brutvögel 

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind als Bruthabitate für bodenbrütende Vögel 
der Agrarlandschaft (z.B. Feldlerche, Kiebitz, Wiesenschafstelze) wenig geeignet, da die 
Habitatqualität durch den Störkorridor der Gemeindeverbindungsstraße im Westen so-
wie die vorhandenen Gehölzflächen im Norden, Osten, Süden und Westen stark einge-
schränkt wird. Die quer verlaufende 20 kV-Freileitung stellt ebenfalls ein Hinderniss dar 
(Stör- und Kulissenwirkung mit zu erwartendem Meideverhalten bodenbrütender Vogel-
arten). 

Die angrenzend vorhandenen Bäume und Hecken können als Lebensraum für gehölz-
brütende Vogelarten dienen. In die Gehölze wird nicht eingegriffen. Die geplante He-
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ckenpflanzung und die Extensivwiesenbildung stärken die Lebensraumfunktion des Ge-
bietes. 

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit der vorgenannten Arten ist daher nicht anzuneh-
men. 

Gesamtbewertung: 

Vorhabensbedingt können nach derzeitigem Kenntnisstand artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG (Schädigungsverbot, Störungsverbot, Tötungs-
verbot) ausgeschlossen werden.  

 

2.3 Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter sowie auf deren 
Wirkungsgefüge 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

- Vorübergehende Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Böden 
- Geringfügiger Verlust und weitere Beeinträchtigungen bodenökologischer Funk-

tionen im Bereich der Versiegelungen 
- Wegfall des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

- Keine nennenswerte Verschärfung des Oberflächenabflusses 
- Kein Anfallen von Abwasser 
- Wegfall eines etwaigen Eintrags von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in den 

Boden und den benachbarten Bach  

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft  

- Kleinflächige Veränderung der mikroklimatischen Verhältnisse (Verschattung, 
weniger Ein- und Ausstrahlung, verminderte Verdunstung) 

- Geringfügige Behinderung von Kaltluftentstehungsbereichen 
- Deutliche Entlastung der Umwelt durch Einsparung von CO2.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Lebensräume 

- Umwandlung von derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen in arten-
reiches Extensivgrünland 

- Beeinflussung der Vegetationszusammensetzung durch Verschattungseffekte 
- Erhöhung der Strukturvielfalt durch seitliche Grünflächen mit Gehölzpflanzun-

gen und Sukzessionsstreifen, dadurch Verbesserung von Lebensräumen und 
Ausbreitungskorridoren 

- Verbesserung der gesamtökologischen Situation durch Ausgleichs- / Ersatz-
maßnahmen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

- Vorübergehende Lärm- und Abgasemissionen während der Bauphase 
- Keine Beeinträchtigungen durch anlagebedingte Lärmemissionen 
- Keine Beeinträchtigung der Erholungsnutzung im Umland durch Erhöhung der 

Strukturvielfalt (Eingrünung mit Gehölzpflanzungen, Entwicklung von Extensiv-
wiesen) und Wegfall von landwirtschaftlichen Emissionen.  

- Rückführung in landwirtschaftliche Flächen durch Beschränkung der Nutzungs-
dauer der Anlage. 
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Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild 

- Veränderung des Landschaftsbildes durch technische Bauwerke (Solarmodule) 
- Keine gravierend störende Fernwirkung aufgrund der ebenen Lage, der Eingrü-

nungsmaßnahmen. 
- Durch Eingrünungsmaßnahmen Optimierung des Landschaftsbildes durch zu-

sätzliche Strukturierung. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

- Meldung zu Tage kommender Bodenfunde 

Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

- Sind nicht bekannt. 

 

2.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

 Bei Durchführung der Planung 

Es sind funktionale Wechselwirkungen insbesondere zwischen den Schutzgütern 
Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, und Mikroklima anzunehmen. 

So haben die im Zuge der aufgestellten Modulreihen zu erwartenden Standortverän-
derungen infolge Verschattung und gebündelter Abführung von Niederschlagswasser 
auch geringfügige, indirekte Auswirkungen auf die o. g. Schutzgüter untereinander. 
Diese wechselseitigen Auswirkungen werden jedoch z. B. hinsichtlich der Gesamt-
menge an Niederschlag für Boden und Grundwasser wieder ausgeglichen; eine erheb-
liche negative Beeinträchtigung der Umweltfaktoren findet nicht statt. Die extensivere 
Nutzung als Dauergrünland verbessert Erosionsschutz und Naturhaushalt hinsichtlich 
der Artenvielfalt insgesamt. Nach Rückbau der Anlage ist die bisherige landwirtschaft-
liche Nutzung unbeeinträchtigt wieder möglich. 

Durch die erforderlichen seitlichen Pflanz- und Gehölzsaumflächen wird während der 
Nutzungs- und damit Eingriffsdauer zusätzlicher Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
geschaffen, verbleibende geringe Beeinträchtigungen der Anlage können mit zusätzli-
chen Ausgleichsmaßnahmen auf dauerhaft verbleibenden Flächen insgesamt kompen-
siert werden. Bau und Betrieb der Photovoltaikanlage haben daher hiesigen Erachtens 
keine Verschlechterung für die Umwelt zur Folge.   

 Bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der vorliegenden Planung würde die Fläche weiter intensiv 
landwirtschaftlich genutzt werden, eine Neuschaffung von Biotopen oder Ausgleichs-
flächen eher nicht wahrscheinlich wäre. Bei einer Beibehaltung der aktuellen landwirt-
schaftlichen Nutzung bliebe der ungünstige Stoffeintrag in den Boden, in die angren-
zenden Flächen und ins Grundwasser bestehen. Hinsichtlich Klima und Luft sowie 
Landschaftsbild würde sich keine Veränderung ergeben. 

 

2.5 Geplante Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen  

 Schutzgut Arten und Lebensräume 

 Gehölzpflanzungen an zwei Seiten mit Überstellung von Greifvogelstangen 
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 Erhalt der vorhandenen Gehölzstrukturen 

 Verwendung von standortgerechtem, autochthonem Pflanzgut 

 Umwandlung des Gebietes von intensiv genutztem Grünland zu extensivem, ar-
tenreichen Grünland ausschließlich mit autochthonem Saatgut im Bereich der 
Module und damit deutlich extensivere Bewirtschaftung der Gesamtfläche  

 Natürliche Selbstbegrünung auf Zwischen- und seitlichen Randflächen mit ver-
schiedenen Sukzessionsstadien im Umfeld der Gehölzhecken 

 Zaun mit mind. 15 cm Bodenabstand und Ausschluss durchgehender Zaunso-
ckel > somit Erhalt der biologischen Durchlässigkeit  

 Die Vernetzungsfunktion und Wirksamkeit der randlich angeordneten Grünstrei-
fen werden dadurch deutlich verbessert, dass die aus Sicherheitsgründen er-
forderliche Einzäunung entlang der Innenseite angelegt wird 

 Umwandlung des Gebietes von intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen zu 
„mäßig extensiv genutztem, artenreichem Grünland“ (=BNT G212) im Bereich der 
Module. Für die Entwicklung und Pflege ist folgendes zu beachten: 

- Grundflächenzahl GRZ ≤ 0,5 
- Zwischen den Modulreihen mind. 3 m breite besonnte Streifen  
- Modulabstand zum Boden mind. 0,8 m 
- Begrünung der Anlagenfläche unter Verwendung von Saatgut aus gebietseige-

nen Arten bzw. lokal gewonnenem Mähgut 
- Keine Düngung 
- Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
- 1- bis 2-schürige Mahd (Einsatz von insektenfreundlichem Mähwerk, Schnitthö-

he 10 cm) 
- Kein Mulchen 

 Schutzgut Wasser 

 Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens, da keine Versiegelung bis auf 
Trafostationen erfolgt 

 Dauernde Vegetationsbedeckung 

 Keine Anwendung von Spritz- und Düngemitteln 

 Minimierung der Bodenverdichtung 

 Schutzgut Boden 

 Anpassung der Photovoltaikanlage an den Geländeverlauf zur Vermeidung 
größerer Erdmassenbewegungen (Abtragen/Einebnen der vorhandenen Abla-
gerungen) 

 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

 Geringer Versiegelungsgrad mit vollständiger Versickerung anfallenden Ober-
flächenwassers 

 Anlage evtl. erforderlicher Betriebswege ausschließlich in wassergebundener 
Bauweise 
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 Schutzgut Landschaftsbild 

 Begrenzung der zulässigen Modul- und Betriebsgebäudehöhen 

 Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern als raumwirksame Randeingrünung 

 Standortwahl abseits von Siedlungen 

 Ausgleichsmaßnahmen 

 Baurechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind nicht notwendig. 

 

2.6 Eingriffsregelung 

Der § 18 Abs. 1 BNatSchG sieht für Bauleitpläne und Satzungen eine Entscheidung 
über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des 
BauGB vor, wenn auf Grund dieser Verfahren Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind.   

Die Eingriffsermittlung erfolgt gemäß den Hinweisen des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Wohnen, Bau und Verkehr (in Abstimmung mit den Bayerischen Staatsmini-
sterien für Wissenschaft und Kunst, für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, für 
Umwelt und Verbraucherschutz sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) vom 
10.12.2021. 

„Da die bauliche Nutzung durch PV-Freiflächenanlagen von einer Bebauung mit Ge-
bäuden (einschließlich deren Erschließung) deutlich abweicht, werden für die Bewälti-
gung der Eingriffsregelung durch PV-Freiflächenanlagen spezifische Hinweise gege-
ben. Diese gelten ausschließlich für Bauleitplanverfahren zu PV-Freiflächenanlagen.“ 

1. Vermeidung und Ausgleich Naturhaushalt 

Vor der Ermittlung des Ausgleichsbedarfes wird geprüft, ob erhebliche Beeinträchti-
gungen durch geeignete Maßnahmen soweit wie mögliche vermieden werden kön-
nen. Vermeidungsmaßnahmen sind rechtliche verbindlich zu sichern (z. B. nach § 9 
BauGB oder vertraglich vereinbart nach § 11 BauGB) und ihre positiven Wirkungen 
prognostisch quantifiziert und qualifiziert im Rahmen der Eingriffsregelung zu be-
werten: 

1.1 Grundsätzliche Vermeidungsmaßnahmen (Punkt 1.9.b) aa)) 

 Standortwahl unter Beachtung der Standorteignung: 

Berücksichtigung: 

siehe hierzu Ziff. 1.3 des Umweltberichtes (Vorgaben der Raumordnung, 
LEP und RP) 

 Keine Überplanung naturschutzfachlich wertvoller Bereiche 

Berücksichtigung: 

Im Geltungsbereich finden sich keine amtlich kartierten Biotope, Boden-
denkmäler und Geotope, keine Böden mit sehr hoher Bedeutung als Archiv 
der Natur- und Kulturgeschichte gem. § 2 BBodSchG. 
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 mind. 15 cm Abstand des Zaunes zum Boden bzw. anderweitige Zäunun-
gen, durch die dieselbe Durchlässigkeit für Klein- und Mittelsäuger etc. 
gewährleistet werden kann: 

Berücksichtigung: 

Festsetzung Ziff. I.5.2 des Bebauungs- und Grünordnungsplanes 
 

 Fachgerechter Umgang mit Boden gem. den bodenschutzgesetzlichen 
Vorgaben: 

Berücksichtigung: 

siehe Beschreibung des Schutzgutes Boden im Umweltbericht und Ziff. 2.6 
geplante Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 
 

1.2 Vermeidung durch ökologische Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen  
(Punkt 1.9.b) bb)) 
Durch ökologisch hochwertige Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen auf der Anla-
genfläche können erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes minimiert 
werden. Werden die Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen im Optimalfall flächen-
deckend umgesetzt, können erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
komplett vermieden werden. Unter ökologisch hochwertig gestalteten und gepfleg-
ten PV-Freiflächenanlagen sind grundsätzlich Anlagen zu verstehen, auf denen 
ein extensiv genutztes, arten- und blütenreiches Grünland entwickelt und gepflegt 
wird, dass sich in Arten- und Strukturausstattung am Biotop „Mäßig extensiv ge-
nutztes, artenreiches Grünland“ (=BNT G212) orientiert. 

Berücksichtigung: 

siehe Beschreibung des Schutzgutes Boden im Umweltbericht und Ziff. 2.6 ge-
plante Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 

 
1.3 Vermeidung und Ausgleich Landschaftsbild (Punkt 1.9.c)) 

Aufgrund ihrer technischen Gestalt sind PV-Freiflächenanlagen landschaftsfremde 
Objekte, die das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Die entschei-
denden Kriterien für das Ausmaß an erheblichen Beeinträchtigungen sind der 
Wirkraum, der durch die Sichtbarkeit der Anlage in der Landschaft (Fern- und 
Nahsicht) bestimmt wird und der naturschutzfachliche Wert des Schutzguts Land-
schaftsbild in diesem Wirkraum unter Einbezug etwaiger Vorbelastungen. Diese 
Beeinträchtigungen gilt es soweit wie möglich zu vermeiden. 

Berücksichtigung: 

 Erhalt wertvoller Landschaftselemente und Biotopstrukturen auf der bzw. 
angrenzend an die Anlagenfläche (nördl., östliche, südliche und westliche 
Gehölstrukturen) 

 Anordnung der Module unter Rücksichtnahme auf Topographie und vor-
handenes Relief (Beschränkung der Höhe der Module auf 3,50 m) 

 Festgesetzte mind. 2-reihige Gehölzhecken an der Nord- und Westseite der 
geplanten Anlage 
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2. Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen 

Aufgrund der hier berücksichtigten Ausgangssituation und Maßnahmen, die ohne gra-
vierende Eingriffe / Beeinträchtigungen hinsichtlich der Schutzgüter bzw. hinsichtlich 
geschützter Flächen / Arten sind, bestehen kein weiterer Ausgleichsbedarf bzw. zu-
sätzliche Erfordernisse im Hinblick auf das Schutzgut Landschaftsbild. 
 
 
2.7 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Die Anlage befindet sich außerhalb von grundsätzlich nicht geeigneten Ausschlussflä-
chen, wie z.B. Überschwemmungsgebiete, naturschutzrechtlich geschützte Flächen, 
landwirtschaftliche Böden durchschnittlicher Bonität. 

Der ausgewählte Standort weist im Vergleich zu anderen Standorten innerhalb der 
Gemeinde folgende günstige Standortfaktoren auf: 

 Regionalplanerische Vorgaben sind erfüllt 

 Geringe Vorbelastung durch Lage an der Gemeindeverbindungsstraße und der 20 
– KV-Freileitung 

 gute verkehrstechnische Erreichbarkeit für Bau- und Wartungsarbeiten über bereits 
vorhandene Straßen und Wege 

 ökologisch unsensible, landwirtschaftlich genutzte Ausgangsflächen  

 günstige Ausgangssituation hinsichtlich der Fernwirkung der Anlage aufgrund der 
topographischen Lage.  

 Fläche innerhalb des „benachteiligten Gebietes“ i. S. d. Erneuerbare-Energien-
Gesetztes (EEG). 

Ein siedlungsstrukturell günstigerer Standort im Sinne von „vorbelasteten“ versiegelten 
Dach- oder Wandflächen in dieser Größenordnung ist in der näheren Umgebung nicht 
verfügbar.  

Eine großflächig geplante und zusammenhängend gewartete Anlage wie im vorlie-
genden Fall lässt sich innerhalb der Gemeinde auch nicht auf viele Einzelstandorte 
oder Dachflächen aufgliedern. Ökologisch und landwirtschaftlich weniger sensible Al-
ternativstandorte sind Mangels Flächenverfügbarkeit derzeit nicht vorhanden. Die 
Gemeinde möchte die Gewinnung von Energie aus regenerativen Quellen fördern – 
deshalb ist die Verfügbarkeit von Flächen, neben den ortsplanerischen und natur-
schutzfachlichen Voraussetzungen, eine zentrale Frage. Auch wenn die Flächenver-
fügbarkeit nicht allein als ausschlaggebendes Kriterium für eine Standortentscheidung 
herangezogen werden darf, so kann sie doch dazu führen, dass ggf. einer etwas we-
niger geeigneten Fläche der Vorrang einzuräumen ist, da unter Umständen geeignete-
re Flächen im Gemeindegebiet nicht der Verfügungsgewalt der Gemeinde unterliegen 
bzw. vom jeweiligen Grundstückseigentümer keine PV-Nutzung beabsichtigt wird. 

Insgesamt gesehen sind zudem am gewählten Standort keinerlei erhebliche Beein-
trächtigungen von Schutzgütern oder sonstigen öffentlichen Belangen zu befürchten. 
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3. Zusätzliche Angaben 

 
3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-

fahren und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Umweltprüfung 

Daten zu natürlichen Grundlagen und zur Bestandserhebung wurden folgenden Quellen 
entnommen: 

 Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur) 

 Umweltatlas Boden Bayern 

 Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen, LfU 2014 

 Informationsdienst überschwemmungsgefährdeter Gebiete in Bayern (IÜG Bayern) 

 Bayern-Atlas 

 Bayerischer Denkmal-Atlas 

 Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP des Landkreises Unterallgäu) 

 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP Bayern) 

 Regionalplan Region Donau-Iller (RP 15) Flächennutzungs- mit Landschaftsplan 
der Gemeinde Kirchhaslach 

 Örtliche Geländeerhebungen durch das Büro Heigl (Februar 2023) 

Die Analyse und Bewertung des Plangebietes erfolgte verbal-argumentativ. Zur Bewer-
tung der Umweltauswirkungen sowie zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wurden die 
Hinweise des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (in Ab-
stimmung mit den Bayerischen Staatsministerien für Wissenschaft und Kunst, für Wirt-
schaft, Landesentwicklung und Energie, für Umwelt und Verbraucherschutz sowie für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) vom 10.12.2021 beachtet. 

Besondere Schwierigkeiten im Rahmen der Umweltprüfung traten im vorliegenden Fall 
nicht auf.  

 

3.2 Beschreibung der geplanten Überwachungsverfahren (Monitoring) 

Planbedingte erhebliche Umweltauswirkungen werden durch die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes nicht erwartet.  

Eine Überwachung unvorhersehbarer erheblicher Umweltauswirkungen ist durch die 
Kommune erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanungen (nachfolgende Be-
bauungs- mit Grünordnungspläne) bzw. bei der konkreten Planungsumsetzung mög-
lich.  

 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Auf einer insgesamt ca. 5,30 ha großen Fläche nordwestlich der Ortschaft Korb in der 
Gemeinde Kirchhaslach ist östlich der Gemeindeverbindungsstraße die Errichtung ei-
ner Photovoltaikanlage geplant. 

Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich (Grünland) genutzt und ist durch 
die quer in Nord-Südost Richtung verlaufende 20 kV-Freileitung vorbelastet. Es befin-
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det sich außerhalb landschaftsökologisch wertvoller Flächen. Es werden Flächen von 
geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild beansprucht. 

Auf zwei Seiten des Grundstückes werden Pflanzmaßnahmen zur erforderlichen Ein-
bindung der Anlage in die Landschaft ausgewiesen, neben den vorhandenen Gehölz-
strukturen.  

Langfristig ist nach dauerhafter Aufgabe der Photovoltaikanlage als Nachfolgenutzung 
wieder Landwirtschaft vorgesehen. 

Insgesamt sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine nachhaltigen oder erheblichen 
Auswirkungen auf Mensch, Tier und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Landschaft oder 
sonstige Güter zu erwarten. 

Das Monitoring sieht eine Überprüfung der neu entwickelten Raumstrukturen vor. 


